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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Lukesch und KOllegen vom 12. Mai 1993, 

Zl. 4837/J-NRI1993 "ökopunkte-Berechnung 

und Motortausch" 
.J 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

4V'ro lAB 

1993 -07 .. 09 

:zu 483~ /J 

"Was spricht gegen die Möglichkeit eines Motortausches, die
unabhängig vom Datum der Erstzulassung eines LKW - eine ge
rechte (d.h.: ausschließlich auf die NOX-Emissionen des LKW 
abstellende) Festsetzung von ökopunkten ermöglicht'?" 

Dagegen spricht klar und deutlich die Regelung im Transitver

trag, (BGBl.Nr. 823/1992) und in der entspreChenden Verwal

tungsvereinbarung (BGB1.Nr. 879/l992). Anhang IX Abs. 1 des 

Transitvertrages lautet: "bei vor dem 1. Oktober 1990 erstmals 

zugelassenen und bei solchen Lastkraftwagen, für die keine Be

sCheinigung vorgelegt wird, wird ein COP-Wert von 15,8 Gramm/ 

kWh angesetzt." In Art. 3 Ziffer 3 der Verwaltungsvereinba

rung, BGBl.Nr. 879/1992, heißt es ", •. bei vor dem 1. Oktober 

1990 erstmals zugelassenen Lastkraftwagen und bei solchen, für 

die keine Bescheinigung vorgelegt wird, ist ein COP-Wert von 

15,8 Gramm/kWh anzusetzen." 

Der Grund, daß für solche Fahrzeuge statt des tatsächlichen 

ökopunktewertes ein Durchschnittswert herangezogen wird, liegt 

darin, daß in der EGerst seit dem 1.10.1990 die Verpflichtung 

besteht, bei der Typisierung von Motoren die Schadstoffemis

sionen in den Typenschein einzutragen. 

Eine Nachtypisierung jener Fahrzeuge, für die der Typenschein 

keine derartigen Angaben enthält, sowie jener Fahrzeuge, in 

die nachträglich ein umweltfreundlicher Austauschmotor einge

baut wurde, hätte einen nicht bewältigbaren administrativen 

Aufwand bedeutet. Daher wurde mit der EG vereinbart, daß Lkw, 
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die vor dem 1.10.1990 zuge1assenwurden, generell mit dem ge

schätzten Durchschnittswert von 16 ökopunkten zu bewerten 

sind, welcher berücksichtigt, daß neben F~hrzeugen mit einem 

geringeren tatsächlichen COP-Wert auch Lkw älterer Baujahre im 

Verkehr sind, die wesentlich mehr als 15,8 g NOx pro kWh emit

tieren. 

Der Transitvertrag enthält daher auch in Anhang IX (zu Artikel 

15) folgende klare Regelung: "Bei vor dem 1.10.1990 erstmals 

zugelassenen und bei solchen Lkw, für die keine Bescheinigung 

vorgelegt wird, wird ein COP-Wert von 15,8 g/kWh angesetzt." 

Diese Bestimmung schließt daher für solche Lkw expressis ver

bis jede andere Vorgangsweise definitiv aus. 

Die Möglichkeit der Ausstellung eines neuen COP-Dokuments nach 

einem Motortausch kann sich somit von vornherein nur auf Fahr

zeuge mit einem Erstzulassungsdatum nach dem 1.10.1990 bezie

hen. 

Dies fand auch in der am 23.12.1992 unterzeichneten Verwal

tungsvereinbarung durch entsprechende Gestaltung des COP-Doku

mentes seinen Niederschlag. In der Verwaltungsvereinbarung 

wird in Artikel 3 Ziffer 2 zudem die Regelung für die Ökopunk

tebemessung noch einmal ausdrücklich ausg~führt: "Der' Lenker 

eines nach dem 1. Oktober 1990 zugelassenen Lastkraftwagens 

hat außerdem ein einheitliches COP-Dokument gemäß Anhang B der 

gegenständlichen Vereinbarung zum Nachweis der NOx-Emission 

des Lastkraftwagens mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen. 

Bei vor den 1. Oktober 1990 erstmals z~gelassenen Lastkraftwa

gen und bei solchen, für die keine Bescheinigung vorgelegt 

wird, ist ein COP-Wert von 15,8 g!kWh anzusetzen." 

Zu den Fragen 2 bis 7: 
"Finden Sie es gerechtfertigt, daß die Vertreter Ihres Ress
orts gerade in dieser Frage einen Justamentsstandpunkt gegen
über unseren Partnern im Transitausschuß österreich - EG bzw. 
der entsprechenden Arbeitsgruppe eingenommen haben, obwohl es 
von seiten Ihres Ressorts bereits eine mündliche Zusage gege
ben hat'? 
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Können Sie sich nach den kontraproduktiven Folgen dieser star
ren Haltung eine Änderung Ihrer Verhandlungsposition bzw. eine 
Lösung dieser für alle Seiten unbefriedigenden Situation vor
stellen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, wie sieht Ihre Haltung zu dieser Frage bzw. Ihr Lö
sungsvorschlag aus? 

Können Sie sich konkret vorstellen, daß Ihr Ressort im Tran
sitausschuß einer authentischen Interpretation des Art.15 re
spektive des dieSbezüglichen Ahhangs IX Abs.l lit.a zustimmt, 
wonach für ein KFZ, in das seit dem 1. Oktober 1990 ein Aus
tauschmotor eingebaut und für welches in der neuen Zusammen
setzung (Fahrgestell und Motor) eine neue Betriebserlaubnis 
oder Einzelgenehmigung erteilt wird, 1m Feld 4 des C.O.P.-Do
kumentes das Datum der neuen Betriebszulassung bzw. Einzelge
nehmigung eingetragen wird? 

Wenn nein, warum nicht?" 

Der Transitvertrag wurde auf höchster Ebene abgeschlossen, vorn 

parlament beschlossen und bildet daher als Bundesgesetz einen 

Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung. Aufgrund die

ses Bundesgesetzes hatten dieVertreter meines Ressorts auf 

diese klaren gesetzliChen Bestimmungen zu verweisen. Daß ein 

Abgeordneter zum Nationalrat, der den Transitvertrag selbst 

mitbeschlossen hat, nun in einer parlamentarischen Anfrage das 

gesetzeskonforme Verhalten der Vertreter meines Ressorts ange

sicht der in dieser Frage völlig klaren und eindeutigen Be

stimmungen des Transitvertrages eils "Justarnentstandpunkt" qua

lifiziert, erscheint unsachlich und gibt zu Verwunderung An

laß. Es kann von einem Beamten wohl nicht erwartet werden, daß 

er sich kontra legern verhält. 

Ich habe auch selbst mit dem Vertreter der EG-Mission in Wien 

gesprochen und ihm unsere Auffassungen und MögliChkeiten in 

dieser Frage in einem persönlichen Gespräch erläutert. Er sag

te zu, daß er dies an die zuständigen EG-Stellen weiterleiten 

werde. Der alleinige Motortausch, sofern er nicht auch zu ei

ner neuen Fahrzeuggenehmigung mit nachfolgender Erstzulassung 

führt, kann jedoch aufgrund der klaren Bestimmung des Transit-
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vertrages und der Verwaltungsvereinbarung bei Fahrzeugen, die 

vor dem 1.10.1990 erstmals zugelassen wurden zu keiner öko

punkteverringerung führen, da einer solchen eindeutige Bestim

mungen entgegenstehen. Bei Fahrzeugen, die nach dem 1.10.1990 

typengenehmigt oder einzel genehmigt wurden, ist ein COP-Doku

ment mit dem Datum der dieser Genehmigung folgenden erstmali

gen Zulassung sowie der tatsächliche COP-Wert einzutragen. 

Dieser bestimmt in der FOlge den ökopunktebedarf. 

Wi n, am e.Juli 1993 

4770/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




